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Das Bekanntmachungsblatt kann im Bürger- und Rathaus Bestwig, Zimmer E 17 (Poststelle), bezogen werden. Bei Versand wird 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 
 
 
 

I. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Gemeinde Bestwig 
wird in der Zeit vom 25. April 2022 bis 29. April 2022 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten 

 
Montag – Mittwoch von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
im Wahlamt der Gemeinde Bestwig, 
Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig 
Zimmer Nr. 1.04 (barrierefrei), 

 
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist. 

 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 

ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
II. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 

hat. 
 
III. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 

Einsichtsfrist, spätestens am 29. April 2022, bis 13.00 Uhr beim Bürgermeister der Ge-
meinde Bestwig, Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig, Zimmer 1.04, 
Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätes-

tens zum 24. April 2022 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr lau-
fen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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IV. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
 

125 Hochsauerlandkreis II 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
V.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1.  Jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
 

2.     Ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne Verschulden („aus einem von ihm/ihr 
nicht zu vertretenden Grund“) die Einspruchsfrist versäumt hat, 

 
            b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das 

Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist, 
 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich heraus-
stellt. 

 
VI.  Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor 

der Wahl, 13. Mai 2022, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlamt) mündlich oder 
schriftlich   beantragt werden.  

 Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fern-
mündliche Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht entgegengenommen 
werden. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können unter den in 
Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen Voraussetzungen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch am Wahltage bis 15.00 Uhr stellen. 
 

VII.  Dem Wahlschein werden folgende Unterlagen beigefügt: 
 

- ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 
- ein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag, 
- ein amtlicher, mit der Anschrift des Bürgermeisters versehener hellroter Wahlbrief-

umschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Diese Wahlunterlagen werden dem/der Wahlberechtigten vom Wahlamt auf Anforde-
rung noch nachträglich bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, ausgehändigt. 
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlscheine nebst Briefwahlunterla-
gen werden auf dem Postwege übersandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus 
dem Antrag keine andere Anschrift oder die Abholung der Unterlagen ergibt. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden an einen anderen als den Wahlberech-
tigten persönlich nur ausgehändigt, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen darf nur durch die vom Wahlberechtigten 
benannte Person abgeholt werden, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt (die Ein-
tragung der bevollmächtigten Person in den Wahlscheinantrag genügt) und von der 
bevollmächtigten Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten werden. Die 
bevollmächtigte Person hat der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf 
Verlangen hat sie sich auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
besonderen amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unter-
schriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen Wahlbrief-
umschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief braucht bei Absendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht 
frei gemacht zu werden. Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post AG 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform entgeltfrei befördert. Der Wahl-
brief kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind 
dem Merkblatt für die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu 
entnehmen. 
 
Bestwig, den 11. April 2022 
 
Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Péus 

__________ 
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Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
Hauptamt und Finanzverwaltung 
Az: 11 31 01        Bestwig, den 11.04.2022 
 
 

Bekanntmachung 
über die Veröffentlichungspflicht gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

 
Gemäß § 16 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errich-
tung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämp-
fungsgesetz -KorruptionsbG-) geben die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürgerinnen und 
Bürger und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gegenüber dem Bürgermeister der 
Gemeinde Bestwig und der Bürgermeister gegenüber dem Landrat des Hochsauerlandkrei-
ses schriftlich Auskunft über  
 
1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge, 
 
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 

125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, 
 
3. die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öf-

fentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Lan-
desorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen, 

 
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, 
 
5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 
 
Abweichend hiervon sind die Mitglieder des Verwaltungsrates einer Anstalt öffentlichen 
Rechts nach § 114a Gemeindeordnung und eines gemeinsamen Kommunalunternehmens 
nach den §§ 27, 28 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit gegenüber der 
Leiterin oder dem Leiter der Aufsichtsbehörde auskunftspflichtig. 
Die Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen.  
 
Gleichfalls sind entsprechende Angaben für den Bürgermeister und die Mitglieder des Vor-
standes sowie des Verwaltungsrates einer evtl. vorhandenen Anstalt des öffentlichen 
Rechts zu veröffentlichen. 
 
Die Auskünfte stehen jedermann zur Einsichtnahme zur Verfügung. Die Einsichtnahme 
kann während der allgemeinen Öffnungszeiten im 

 
Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 1.32, 1. OG, 59909 Bestwig, 

 
erfolgen. 
 
Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und deren Aktualisierung bei Veränderungen 
liegt ausschließlich bei den Meldepflichtigen. 
 
In Vertretung 
 
Kohlmann 

__________ 
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Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
Hauptamt und Finanzverwaltung 
Az.: 10 24 00 / 08         Bestwig, den 17.02.2022 
  
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
des wesentlichen Inhaltes der in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde 
Bestwig am 16.02.2022 gefassten Beschlüsse: 
 
 
1. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 3 den Auftrag für die Straßen-

ausbaumaßnahme „Zum Loh“ im Ortsteil Ostwig vergeben. 
 
2. Unter Punkt 4 hat der Rat der Gemeinde Bestwig eine Dringlichkeitsentscheidung 

für die Auftragsvergabe zur Neuanlegung eines Mehrgenerationenplatzes im 
Wiebusch (Heinrich-Heine-Straße) genehmigt. 

 
3. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 5 den Erwerb einer Waldfläche 

im Ortsteil Velmede beschlossen. 
 
4. Unter Punkt 7 hat der Rat der Gemeinde Bestwig eine Personal- und Organisati-

onsangelegenheit beschlossen. 
 
 
 
Ralf Péus 

__________ 

 

4 
Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister 
Hauptamt und Finanzverwaltung 
Az.: 10 24 00 / 08         Bestwig, den 08.04.2022 
  
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
des wesentlichen Inhaltes der in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde 
Bestwig am 06.04.2022 gefassten Beschlüsse: 
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2. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 3 den Auftrag für die Dämmung 
der Dachgeschossdecke zur energetischen Ertüchtigung der Alten Schule in Nut-
tlar vergeben. 

 
2. Unter Punkt 4 hat der Rat der Gemeinde Bestwig den Auftrag für Wärmedämm-

verbundsystemarbeiten an der Nordseite der Grundschule in Ramsbeck verge-
ben. 

 
3. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat unter Punkt 5 gemeindliche Forderungen un-

befristet niedergeschlagen. 
 
4. Unter Punkt 6 hat der Rat der Gemeinde Bestwig die Auftragsvergabe für die 

Erstellung eines Kunstrasenplatzes mit Nebenanlagen inkl. Austausch des Ten-
nenbelages durch ein Kunststoffrasensystem auf dem Sportplatz Bestwig be-
schlossen. 

 
 
 
 
Ralf Péus 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


